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RS OGH 1990/11/7 3Ob93/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1990

Norm

ABGB §146

ABGB §147

Rechtssatz

Widmet sich ein Minderjähriger einer zielführenden Ausbildung, dann ist bei einer erstmaligen Ausbildung kein

strenger Maßstab an die Fähigkeiten des Minderjährigen, an die künftigen Berufsaussichten oder die

Lebensverhältnisse der Eltern anzulegen.

Entscheidungstexte

3 Ob 93/90

Entscheidungstext OGH 07.11.1990 3 Ob 93/90
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